
                                       
 

Allgemeine Geschäftsordnung der Hochschule Bremen zum Verfahren der Kollegialorgane, veröffentlicht in den 
Amtlichen Mitteilungen der HSB 1/2022 

Allgemeine Geschäftsordnung der Hochschule Bremen zum Verfahren der Kollegialorgane 
 

Vom 17. November 2020 
 
Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 20. November 2020 gemäß § 110 Absatz 3 des 
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 
(Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (Brem.GBl. S. 712), die vom 
Akademischen Senat der Hochschule auf Grundlage des § 101 Absatz 1 Satz 4 BremHG am 17. 
November 2020 beschlossene Neufassung der Allgemeinen Geschäftsordnung zum Verfahren der 
Kollegialorgane in der nachstehenden Fassung genehmigt.1 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Die Allgemeine Geschäftsordnung findet vorbehaltlich abweichender Regelungen in Satzungen 
und Ordnungen der Hochschule Anwendung für das Verfahren aller im Bremischen Hochschulgesetz 
vorgesehenen und zugelassenen Gremien und Einrichtungen der Hochschule Bremen, insbesondere 
des Akademischen Senats, der Fakultäts- und Abteilungsräte, der Zentralen Kommission für 
Frauenfragen, der Berufungskommissionen, der Studienkommissionen, der weiteren Kommissionen 
und Ausschüsse des Akademischen Senats, der Fakultäts- und Abteilungsräte sowie der sonstigen 
Organisationseinheiten gemäß §§ 91 und 92 BremHG (nachfolgend „Gremien“). 
 
(2) Das Rektorat und die Dekanate geben sich jeweils eigene Geschäftsordnungen. Der Akademische 
Senat und die Fakultätsräte können für sich und die von ihnen eingesetzten Gremien ergänzende 
Bestimmungen treffen, die der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor bedürfen. 
 

§ 2 
Sitzungsformate 

 
Die Sitzungen der Gremien erfolgen in der Regel in Präsenz. Präsenzsitzungen können durch digitale 
Sitzungsformate (§ 13) ersetzt werden, wenn sie aus besonderen Gründen nicht in physischer 
Anwesenheit der Mitglieder und sonstigen Verfahrensbeteiligten durchgeführt werden können. Sie 
gelten in diesem Fall, ohne dass es eines Einverständnisses der Beteiligten bedürfte, als Sitzungen im 
Sinne des Teils VII des Bremischen Hochschulgesetzes und der darauf basierenden Rechtsnormen. 
 

§ 3 
Vorsitz und Vorstand 

 
(1) Soweit das Bremische Hochschulgesetz bzw. Satzungen der Hochschule nichts Anderes 
bestimmen, wählt jedes Gremium eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden oder einen Vorstand 
sowie entsprechende Stellvertreterinnen oder Stellvertreter aus der Mitte seiner Mitglieder. Abwahl 
oder Rücktritt der oder des Vorsitzenden bzw. des Vorstands sind zulässig, wenn gleichzeitig ein 
kommissarischer Vorsitz gewählt und das Verfahren zur Neuwahl eingeleitet wird. Abberufung, 
Rücktritt und Neuwahl sind in dem Tagesordnungsvorschlag zu einer ordentlichen Sitzung des 
Gremiums anzukündigen. 
 
(2) Ist für die Amtsperiode eines Gremiums ein Vorstand oder ein Vorsitz noch nicht bestimmt oder 
gewählt, lädt der bisherige Vorstand oder die oder der bisherige Vorsitzende, bei neu gebildeten 
                                                        
1 Genehmigung der im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Prüfung erfolgten Neufassung des § 15 Absatz 2 Satz 1 
am 1. Februar 2022. 
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Kommissionen oder Ausschüssen die oder der Vorsitzende des bestellenden Gremiums, rechtzeitig 
zu Beginn einer Amtsperiode zur ersten Sitzung ein; die Wahl des Vorstandes bzw. der oder des 
Vorsitzenden ist zwingender Tagesordnungspunkt. Die konstituierende Sitzung eines neugewählten 
Gremiums kann vor Beginn seiner Amtsperiode durchgeführt werden, wenn die Mitglieder des 
Gremiums endgültig bestimmt sind. In diesem Fall ist die Tagesordnung auf die Wahl des Vorsitzes 
oder Vorstands sowie den Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ zu beschränken. 
 
(3) Der Vorstand bzw. die oder der Vorsitzende bereitet die Sitzungen vor, beruft sie ein, leitet sie 
und sorgt für die Umsetzung der gefassten Beschlüsse. 
 

§ 4 
Einberufung der Gremien 

 
(1) Der Vorstand oder die oder der Vorsitzende beruft das Gremium mindestens einmal im Semester 
ein. Ferner muss zu ordentlichen und außerordentlichen Sitzungen geladen werden, wenn: 

a) die Rektorin oder der Rektor gemäß § 81 Absatz 5 BremHG die Einberufung verlangt, 
b) ein schriftliches Verlangen von mindestens 25 % der Mitglieder eines Gremiums oder aller 

Mitglieder einer Gruppe vorliegt, 
c) eine Wahl erforderlich ist. 

Ausschüsse und Kommissionen werden zusätzlich dann einberufen, wenn das bestellende Gremium 
dies verlangt. 
  
(2) Die Ladung zu allen Gremiensitzungen soll per E-Mail erfolgen. Die Ladung enthält die Angabe der 
vorläufigen Tagesordnung und alle zu den Tagesordnungspunkten gehörenden Beratungsunterlagen. 
Sitzungsunterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, dürfen nicht per E-Mail übermittelt 
werden. Sie können in geschlossenen Gruppen mit passwortgesichertem Zugang auf elektronischen 
Plattformen für die Gremienmitglieder zur Verfügung gestellt werden. 
 
(3) Die Mitglieder eines Gremiums sind verpflichtet, an dessen Sitzungen teilzunehmen. Ist ein 
Mitglied an der Teilnahme gehindert, so informiert es unverzüglich das stellvertretende oder das 
nachrückende Mitglied. Ist kein stellvertretendes oder nachrückendes Mitglied gewählt oder sind 
stellvertretende oder nachrückende Mitglieder ebenfalls verhindert, informiert das Mitglied 
unverzüglich die Vorsitzende, den Vorsitzenden oder den Vorstand. 
 
(4) Das Rektorat ist zu allen Sitzungen sämtlicher Gremien unter Angabe der bisherigen Tages-
ordnung einzuladen. 
 
(5) Die Gremien laden zu ihren Sitzungen die Frauenbeauftragte gemäß § 6 Absatz 6 Satz 2 BremHG 
ein. Delegiert die Frauenbeauftragte ihre Aufgabe nach § 6 Absatz 8 BremHG an die jeweilige 
dezentrale Frauenbeauftragte, wird die dezentrale Frauenbeauftragte zu den betreffenden 
Gremiensitzungen eingeladen. Die Frauenbeauftragte hat Rede- und Antragsrecht. Je eine 
Vertreterin oder ein Vertreter des Personalrates und des Allgemeinen Studierendenausschusses 
werden zu den Sitzungen des Akademischen Senats eingeladen; sie haben beratende Stimme. 
 
(6) Einladungen zu einer ordentlichen oder außerordentlichen Sitzung sind in geeigneter Form hoch-
schulöffentlich bekanntzumachen. Werden Sitzungen in digitalen Formaten durchgeführt, sind in der 
Ladung die Zugangsmöglichkeiten darzustellen. 
 

§ 5 
Ladungsfristen 
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Zu einer ordentlichen Sitzung ist jedes Mitglied des Gremiums mindestens fünf Arbeitstage, zu einer 
außerordentlichen Sitzung mindestens drei Arbeitstage, vor dem Sitzungstermin zu laden. Die 
Ladungsfrist beträgt abweichend zehn Arbeitstage für ordentliche Sitzungen und sieben Arbeitstage 
für außerordentliche Sitzungen aller Gremien in der lehrveranstaltungsfreien Zeit. 
 

§ 6 
Tagesordnung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende bzw. der Vorstand erstellt auf der Grundlage der eingebrachten Anträge 
und Anfragen die vorläufige Tagesordnung für jede Sitzung. Die vorläufige Tagesordnung wird mit der 
Einladung hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
 
(2) Anträge und Anfragen zur Tagesordnung können per E-Mail oder schriftlich bei der oder dem 
Vorsitzenden bzw. dem Vorstand gestellt werden. Die vorläufige Tagesordnung wird drei Arbeitstage 
vor dem Sitzungstermin geschlossen. 
 
(3) Anträge und Anfragen können von den Mitgliedern des Gremiums, von den Mitgliedern des 
Rektorats, in Bezug auf den Fakultätsrat auch von der Dekanin oder dem Dekan und in Bezug auf den 
Abteilungsrat auch von der Abteilungsleiterin oder dem Abteilungsleiter gestellt werden. 
 
(4) Die oder der Vorsitzende bzw. der Vorstand nimmt alle Anträge, die spätestens drei Arbeitstage 
vor Beginn der Sitzung eingehen und die Voraussetzungen von Absatz 5 erfüllen, unter Nennung der 
antragstellenden und berichterstattenden Personen in die Tagesordnung in der zeitlichen 
Reihenfolge ihres Eingangs auf. 
 
(5) Die Anträge sollen so aufbereitet sein, dass eine angemessene Sitzungsvorbereitung möglich ist. 
Es sollen die vom Vorstand oder von der oder dem Vorsitzenden ggfls. zur Verfügung gestellten 
Vorlagen verwendet werden. Anträge müssen enthalten: 

a) Namen der antragstellenden und der berichterstattenden Person, 
b) Datum, 
c) Antragstext mit Begründung und ggfls. notwendigen Unterlagen sowie 
d) bei einem Beschlussantrag einen Beschlussvorschlag. 

 
(6) Anträge, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, können bis zur Genehmigung der 
endgültigen Tagesordnung berichtigt oder ergänzt werden. Die oder der Vorsitzende oder der 
Vorstand soll der antragstellenden Person die Mängel unverzüglich mitteilen. Unvollständige Anträge 
werden in die vorläufige Tagesordnung gesondert aufgenommen und besonders gekennzeichnet. 
 
(7) Tagesordnungspunkte, die bei Beendigung der Sitzung nicht oder nicht abschließend behandelt 
werden konnten, sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen und vorrangig zu 
behandeln. 
 

§ 7 
Tagesordnungspunkte von besonderer Dringlichkeit 

 
Abweichend von § 6 Absätze 2 und 3 können zusätzliche Tagesordnungspunkte von besonderer 
Dringlichkeit in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn die zugrundeliegenden Anträge der 
oder dem Vorsitzenden bzw. dem Vorstand bis zum Aufruf der Genehmigung der Tagesordnung 
zugegangen sind und die Mehrheit der Mitglieder des Gremiums der Aufnahme in die Tagesordnung 
zustimmt. 
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§ 8 
Sitzungsverlauf 

 
(1) Die Sitzungen werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden bzw. deren oder dessen 
Vertreterin oder Vertreter eröffnet, geleitet und geschlossen. 
 
(2) Zu Beginn jeder Sitzung stellt die oder der Vorsitzende die ordnungsgemäße Einladung, die 
Anwesenheit der Mitglieder bzw. Stellvertretungen und die Beschlussfähigkeit fest und stellt die 
Tagesordnung zur Abstimmung. In den Fällen des § 3 Absatz 2 muss nach Feststellung der ordnungs-
gemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit die Wahl der oder des Vorsitzenden durchgeführt 
werden. Nach Abschluss des Wahlvorgangs übernimmt die oder der neu gewählte Vorsitzende die 
Sitzungsleitung. 
 
(3) Mit der endgültigen Festlegung der Tagesordnung zu Beginn der Sitzung soll eine Festlegung der 
Sitzungsdauer erfolgen. Die Dauer soll vier Stunden nicht überschreiten; zu geeigneten Zeitpunkten 
sollen Pausen vorgesehen werden. 
 
(4) Die oder der Vorsitzende eröffnet und schließt die Beratung zu den einzelnen Tages-
ordnungspunkten. Die Wortmeldungen hierzu werden in der Reihenfolge der Meldungen in eine 
Rednerliste aufgenommen. Berichterstattenden und antragstellenden Personen ist zu Beginn der 
Beratung und abschließend vor der Abstimmung das Wort zu erteilen. Im Übrigen erfolgt die 
Erteilung des Wortes nach der Rednerliste. Mit Zustimmung der Rednerinnen und Redner kann für 
Zwischenfragen oder direkte Nachfragen das Wort erteilt werden. Abweichend von der Rednerliste 
kann den berichterstattenden Personen das Wort zur direkten Erwiderung erteilt werden. 
 
(5) Spricht eine Rednerin oder ein Redner nicht zum Beratungsgegenstand, so ist sie oder er von der 
oder dem Vorsitzenden darauf hinzuweisen. Lässt eine Rednerin oder ein Redner einen 
diesbezüglichen weiteren Hinweis unbeachtet, kann die oder der Vorsitzende eine Abstimmung 
darüber herbeiführen, ob der Rednerin oder dem Redner das Wort entzogen werden soll. 
 
(6) Die oder der Vorsitzende soll dem Gremium eine Beschränkung der Redezeit zur Beschlussfassung 
vorschlagen, wenn dies für den Fortgang der Beratungen notwendig erscheint. Wird die begrenzte 
Redezeit überschritten, entzieht die oder der Vorsitzende der Rednerin oder dem Redner nach 
einmaliger Erinnerung das Wort. Im Einzelfall kann eine Ausnahme von der Redezeitbegrenzung 
beschlossen werden. 
 
(7) Die Beratung einer Vorlage, die in mehrere Teile zerfällt, beginnt mit einer Aussprache über ihre 
allgemeinen Grundsätze. Sodann wird die Besprechung über jeden einzelnen Teil eröffnet und 
geschlossen und die Abstimmung über ihn vorgenommen. Der Abstimmung über die einzelnen Teile 
schließt sich die Abstimmung über die gesamte Vorlage in der Fassung an, die sie durch die 
Einzelabstimmungen erhalten hat. 
 
(8) Während der Sitzung können Änderungs- und Geschäftsordnungsanträge nur von den Mitgliedern 
des Gremiums sowie von dessen Vorsitzender oder Vorsitzendem und der Frauenbeauftragten (§ 4 
Absatz 5 Satz 1 und 2) gestellt werden. Die stellvertretenden Mitglieder des Gremiums haben Rede- 
und Antragsrecht nur im Vertretungsfall. 
 
(9) Die Gremien tagen hochschulöffentlich. Über die Zulassung Externer entscheidet das Gremium. 
Zu einzelnen Tagesordnungspunkten kann auf Antrag eines Mitglieds des Gremiums Gästen Reder-
echt erteilt und wieder entzogen werden. Personalangelegenheiten und Entscheidungen in einzelnen 
Prüfungsangelegenheiten werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Die stellvertretenden 
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Gremienmitglieder können auch außerhalb des Vertretungsfalls an nichtöffentlichen Teilen einer 
Sitzung ohne Rederecht teilnehmen; Satz 3 gilt entsprechend. 
 

§ 9 
Anträge zur Geschäftsordnung 

(1) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung können jederzeit nach Beendigung eines Redebeitrages 
gestellt werden. Durch Wortmeldungen zur Geschäftsordnung wird die Rednerliste unterbrochen. 

(2) Die Antragstellerin oder der Antragsteller erhält zunächst das Wort zu einer Begründung. Stellt 
die oder der Vorsitzende bei einem Antrag zur Geschäftsordnung keinen Widerspruch fest, so ist der 
Antrag angenommen. Anderenfalls wird nach Anhörung der Gegenrede über den Antrag abgestimmt. 
Geheime Abstimmungen sind ausgeschlossen. Eine weitere Für- und Gegenrede kann zugelassen 
werden. 
 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere Anträge 

a) auf Überprüfung der Beschlussfähigkeit, 
b) auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte, 
c) auf Vertagung, 
d) auf Redezeitbegrenzung, 
e) auf Schluss der Rednerliste, 
f) auf Schluss der Debatte, 
g) auf Wiedereröffnung der Debatte, 
h) auf geheime Abstimmung, 
i) auf Zeitbegrenzung der Sitzung, 
j) auf kurze Unterbrechung der Sitzung, 
k) auf Beendigung der Sitzung, 
l) auf Überweisung eines Beratungsgegenstandes an einen Arbeitsausschuss. 

 
Ein Antrag auf geheime Abstimmung (h) kann erst nach Beendigung der Beratung gestellt werden; 
dem Antrag muss stattgegeben werden. Alle übrigen Anträge können jederzeit während der 
Beratung zu einem Tagesordnungspunkt gestellt werden. Die Anträge zu e) und f) können nicht von 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller oder einem Mitglied des Gremiums im Anschluss an einen 
Redebeitrag gestellt werden. Wird „Schluss der Debatte“ beantragt, sind die noch vorgemerkten 
Rednerinnen und Redner vor der Abstimmung bekanntzugeben. 
 
(4) Nach Zustimmung zum Geschäftsordnungsantrag auf „Schluss der Rednerliste“ können keine 
neuen Anträge zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt mehr eingebracht werden. Wird am 
Ende der Rednerliste die Wiederaufnahme der Debatte mit der Begründung beantragt, dass neue 
Anträge eingebracht werden sollen, so sind diese Anträge vor Anhörung der Gegenstimmen und vor 
der Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag von dem oder der Vorsitzenden zu verlesen. 
 
(5) Dem Antrag auf Abgabe einer persönlichen Erklärung im Zusammenhang mit einem behandelten 
Gegenstand ist im Anschluss an die Behandlung oder Abstimmung über den Gegenstand 
stattzugeben. 
 

§ 10 
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 

 
(1) Gremien sind beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und die 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist ein Gremium nicht beschlussfähig, 
kann die oder der Vorsitzende nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit zur Behandlung desselben 
Gegenstandes eine zweite Sitzung einberufen; sofern die Antragstellerin oder der Antragsteller des 
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Gegenstandes dies verlangt, ist eine zweite Sitzung einzuberufen. In dieser Sitzung gilt hinsichtlich 
dieses Beratungsgegenstandes das Gremium in jedem Fall als beschlussfähig; bei der Einladung zu 
dieser Sitzung ist hierauf hinzuweisen. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende hat vor einer Abstimmung festzustellen, ob die Beschlussfähigkeit 
gegeben ist. Ist das Gremium nicht beschlussfähig, kann die oder der Vorsitzende die Sitzung zur 
Herstellung der Beschlussfähigkeit bis zu 30 Minuten unterbrechen. Ist nach Beendigung der 
Unterbrechung die Beschlussfähigkeit nicht hergestellt, so ist die Sitzung zu schließen. 

(3) Stellvertretende Mitglieder sind nur stimmberechtigt, sofern die von ihnen vertretenen Mitglieder 
abwesend sind. 
 
(4) Haben einzelne Statusgruppen nicht gewählt oder üben gewählte Vertreterinnen oder Vertreter 
ihr Amt dauerhaft nicht aus, werden ihre Sitze bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht 
mitgerechnet. 
 
(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit durch 
Gesetz oder Hochschulsatzung nicht eine größere Mehrheit vorgesehen ist; Stimmenthaltungen 
bleiben unberücksichtigt. 
 
(6) Entscheidungen, die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von 
Professorinnen oder Professoren unmittelbar berühren, bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums 
auch der Mehrheit der dem Gremium angehörenden Professorinnen und Professoren. Kommt 
danach ein Beschluss auch im zweiten Abstimmungsgang nicht zustande, so genügt für die 
Entscheidung in der nächsten Sitzung die Mehrheit der dem Gremium angehörenden Professorinnen 
und Professoren. 
 
(7) Entscheidungen über Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer Abstimmung. 
 
(8) Die oder der Vorsitzende trägt dafür Sorge, dass sich an der Abstimmung nur dazu Berechtigte 
beteiligen. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Gremienmitglieder, die nach Beginn der Sitzung 
erscheinen oder die Sitzung vor deren Ende verlassen, melden sich bei der Protokollführerin oder 
dem Protokollführer an bzw. ab. 
 
(9) Sobald zu einem Beratungsgegenstand die Rednerliste erschöpft oder „Schluss der Debatte“ 
beschlossen ist, erklärt die oder der Vorsitzende die Beratung für geschlossen und die Abstimmung 
für eröffnet. 
 
(10) Unter den Tagesordnungspunkten „Verschiedenes“ und „Berichte“ können keine Beschlüsse 
gefasst werden. 
 
(11) Die Reihenfolge, in der über die Anträge abgestimmt werden soll, wird vor Beginn der 
Abstimmung festgelegt. Über Änderungsanträge wird vor der Beschlussvorlage abgestimmt. Das 
Gleiche gilt für die Beschlussvorlage erweiternde Anträge. Die Abstimmungen beginnen mit dem 
Antrag, der sich am weitesten von der Beschlussvorlage entfernt. Im Zweifelsfall macht die oder der 
Vorsitzende einen Vorschlag für die Reihenfolge, über den das Gremium entscheidet. Der Antragstext 
wird vor der jeweiligen Abstimmung verlesen. 
 
(12) Die oder der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung fest und gibt es bekannt. Wird das 
Ergebnis der Feststellung unverzüglich bestritten, so ist die Abstimmung zu wiederholen. 
 

§ 11 
Protokoll 



 

 

Allgemeine Geschäftsordnung der Hochschule Bremen zum Verfahren der Kollegialorgane, veröffentlicht in den 
Amtlichen Mitteilungen der HSB 1/2022 

7 

 
(1) Über jede Sitzung des Gremiums wird ein Protokoll angefertigt, welches dem Gremium zu Beginn 
seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen ist. Ausschüsse und Kommissionen können 
durch einstimmigen Beschluss festlegen, dass das Protokoll als genehmigt gilt, soweit nicht innerhalb 
einer zu bestimmenden angemessenen Frist nach dessen Bekanntgabe Änderungen beantragt 
werden. 
 
(2) Das Protokoll muss mindestens die Dauer der Sitzung, die Anwesenheitsliste, den Wortlaut der 
Hauptanträge und der Beschlüsse zur Sache, die Beschlüsse zur Geschäftsordnung sowie Maß-
nahmen der Rektorin oder des Rektors entsprechend § 81 Absätze 5 und 6 BremHG und die 
festgestellten Abstimmungsergebnisse enthalten. Sie sollen zusammengefasste Inhalte von Rede-
beiträgen enthalten, soweit dies für das Verständnis des Entscheidungsprozesses erforderlich ist. 
 
(3) Jedes anwesende Gremienmitglied kann verlangen, dass zu einem Tagesordnungspunkt eine 
persönliche Erklärung in der Niederschrift vermerkt wird. Die Erklärung muss nur dann in das 
Protokoll übernommen werden, wenn sie der Protokollführerin oder dem Protokollführer bis zum 
Abschluss der Sitzung schriftlich übergeben wird. 
 
(4) Die Niederschrift wird von der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterschrieben. Die 
Protokolle des öffentlichen Teils der Sitzungen der Gremien sind nach Genehmigung durch das 
Gremium hochschulöffentlich bekanntzumachen. 
 
(5) Das vorläufige Protokoll jeder Sitzung eines Gremiums wird spätestens zum Zeitpunkt der 
Einladung zur nächsten Sitzung in elektronischer oder schriftlicher Form zugestellt oder auf einer 
elektronischen Plattform zugänglich gemacht. Werden Änderungen in einem Protokoll gewünscht, so 
sind diese, mit Ausnahme des Verfahrens nach Absatz 1 Satz 2, als Antrag bei dem Verfahren zur 
Genehmigung des Protokolls in die nächste Sitzung einzubringen. 
 
(6) Gefasste Beschlüsse sind den davon betroffenen Hochschulorganen oder Hochschulmitgliedern 
umgehend mitzuteilen. 
 

§ 12 
Ausschüsse / Kommissionen 

 
(1) Beratungsgegenstände, für die ein Ausschuss oder eine Kommission eines Gremiums besteht, 
sollen erst nach einer Stellungnahme dieses Ausschusses bzw. dieser Kommission im Gremium 
behandelt werden. 
 
(2) Das Gremium kann für einzelne Fragestellungen Ausschüsse oder Kommissionen mit definiertem 
Arbeitsauftrag und Terminsetzung einsetzen. Das Gremium bestimmt bis zur Wahl eines Vorstandes 
durch den Ausschuss oder die Kommission einen vorläufigen Vorstand des Ausschusses oder der 
Kommission. Mit der Feststellung der Erfüllung des Auftrages durch das Gremium ist der Ausschuss 
oder die Kommission aufgelöst. 
  
(3) Die Ergebnisse der Ausschüsse und Kommissionen sind unverzüglich dem bestellenden Gremium 
vorzulegen. Kann eine einheitliche Auffassung nicht erreicht werden, so sind die unterschiedlichen 
Positionen vorzulegen. 
 

§ 13 
Digitale Sitzungsformate 
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(1) Präsenzsitzungen können gemäß § 2 Satz 2 aus besonderen Gründen durch Telefonschalt-
konferenzen, Videokonferenzen und sonstige digitale Formate ersetzt werden. Die Wahl des 
jeweiligen Formats ist nach dem generellen Bedarf der Sitzung, der in der Sitzung voraussichtlich zu 
behandelnden Gegenstände und der technischen Ausstattung der Beteiligten auszurichten. Zuständig 
für die Entscheidung über das Vorliegen eines besonderen Grundes nach Satz 1 sowie über das 
konkrete Sitzungsformat ist die bzw. der Vorsitzende. Bei Divergenzen über das Vorliegen eines 
besonderen Grundes und /oder die Eignung des festgelegten Sitzungsformats entscheidet die 
Rektorin bzw. der Rektor auf begründeten Antrag von mindestens einem Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder abschließend. Die Teilnahme in einem anderen als dem für die Sitzung 
festgelegten digitalen Format ist nicht möglich. Die Bestimmungen für Präsenzsitzungen gelten für 
Sitzungen in digitalem Format entsprechend, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts 
Anderes ergibt. 
 
(2) Sitzungen in digitalen Formaten sind mittels der von der Hochschule genehmigten Systeme unter 
Verwendung der dafür bereitgestellten oder gebilligten technischen Ausstattung durchzuführen. Es 
muss sichergestellt werden, dass bei allen Beteiligten die technischen Voraussetzungen für eine 
reguläre Sitzungsteilnahme vorhanden sind. System und Ausstattung müssen einen direkten 
Kommunikationsaustausch gewährleisten und die Verbindungen der Teilnehmenden (online/offline) 
erkennen lassen. Sie müssen den Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz 
genügen. Aufzeichnungen gleich welcher Art sowie Teilnahme oder Beobachtung durch Personen, 
die dafür keinen eigenen Zugang nutzen, sind unzulässig. Die Teilnehmenden sind entsprechend 
vorab zu verpflichten. Bei Auswahl und Einsatz der digitalen Sitzungsformate sind darüber hinaus die 
Prinzipien der Datensparsamkeit und Datenminimierung zu berücksichtigen. 
 
(3) Mit der Einladung zur Sitzung werden das zu nutzende digitale Format einschließlich der 
Zugangsmodalitäten sowie der besondere Grund nach Absatz 1 bekanntgegeben. Die bzw. der 
Vorsitzende stellt im Rahmen der Prüfung der Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest, welche 
der Eingeladenen die Verbindung zur Sitzung hergestellt haben und damit als anwesend gelten. Sie 
oder er bestimmt, in welcher Form Wortmeldungen und Stimmabgaben zu erfolgen haben 
(Handzeichen, Zuruf, E-Mail über E-Mail-Adressen der Hochschule Bremen an protokollführende 
Person oder, soweit systembedingt möglich, durch Eingabe von Daten im benutzten System) und wie 
bei technischen Störungen vorgegangen wird. 
 
(4) Beschlussfassungen über Gegenstände, über die geheim abzustimmen ist, erfolgen in 
elektronischer Form über ein dafür von der Hochschule vorgesehenes Abstimmungssystem. Das 
System muss, neben den Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz, den 
ausschließlichen Zugang der Stimmberechtigten auf den Abstimmungsbereich, die Anonymität der 
Stimmabgaben, die Möglichkeit der Zuordnung von Stimmen zur Statusgruppe der 
Hochschullehrer*innen und den Ausschluss des Zugriffs der Beteiligten auf das Abstimmungsergebnis 
gewährleisten. Die bzw. der Vorsitzende gibt die Zugangsmodalitäten zur elektronischen 
Abstimmung, einschließlich des für die Stimmabgabe vorgesehenen Zeitfensters, bekannt und stellt 
sicher, dass alle Stimmberechtigten über einen tatsächlichen Zugang zur Teilnahme an der geheimen 
Abstimmung verfügen und auf den Beschlussvorschlag einschließlich Begründung sowie die für die 
Entscheidung erforderlichen Unterlagen zugreifen können. Sie bzw. er stellt unverzüglich nach der 
Schließung des Zeitfensters die Beteiligungen, das Abstimmungsverhältnis, ggf. die Verteilung der 
Stimmen der Hochschullehrer*innen und das Abstimmungsergebnis fest und teilt es, soweit es nicht 
innerhalb der Sitzung bekanntgegeben werden kann, innerhalb von drei Arbeitstagen den 
Mitgliedern und sonstigen Verfahrensbeteiligten schriftlich oder elektronisch mit. Soweit technisch 
umsetzbar, gelten die Sätze 1 bis 4 für geheime Wahlen entsprechend. 
 
(5) Die Herstellung von Hochschulöffentlichkeit und ggf. Öffentlichkeit sowie Barrierefreiheit ist 
entsprechend dem allgemeinen technischen Standard und nach Maßgabe der vorhandenen 
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Möglichkeiten und unter Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit des jeweils verwendeten Systems 
zu gewährleisten. Hochschulöffentliche Sitzungen bzw. die hochschulöffentlichen Teile der Sitzungen 
werden einschließlich der Zugangsmodalitäten hochschulüblich bekanntgemacht. 
 
(6) Aus dem über die Sitzung angefertigten Protokoll müssen ergänzend hervorgehen: 

a) das zur Anwendung gekommene digitale Sitzungsformat, einschließlich der Bezeichnung des 
Systems und des Bereichs, in dem die Sitzung stattgefunden hat, 

b) die Bezeichnung des besonderen Grundes nach Absatz 1, 
c) bei geheimen Abstimmungen die Art und Weise der Gewährleistung der Geheimheit, 

einschließlich Beteiligungen, Abstimmungsverhältnis und Ergebnis, 
d) die Art und Weise der Gewährleistung der Hochschulöffentlichkeit, ggf. Öffentlichkeit und der 

Barrierefreiheit, 
e) ein Vermerk über das Auftreten von technischen Störungen und den dazu getroffenen 

Maßnahmen. 
 

§ 14  
Teilnahme in einem digitalen Format an einer Präsenzsitzung 

 
(1) Die Teilnahme an einer Präsenzsitzung in einem digitalen Format im Sinne von § 13 Absatz 1 
Satz 1 ist in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig, wenn einem Mitglied oder einer 
sonstigen am Verfahren beteiligten Person die physische Teilnahme an der Sitzung unmöglich ist. Die 
Teilnahme in einem digitalen Format ist unverzüglich nach Einberufung der Sitzung gegenüber der 
bzw. dem Vorsitzenden zu beantragen und zu begründen. Die bzw. der Vorsitzende entscheidet über 
das Vorliegen eines Ausnahmefalls und das Format der Teilnahme und gibt der antragstellenden 
Person ggfls. rechtzeitig vor Beginn der Sitzung die Zugangsmodalitäten bekannt. 
 
(2) Die Teilnahme von Personen in einem digitalen Format ist im Protokoll festzuhalten. Im Übrigen 
gelten für die Teilnahme in einem digitalen Format an einer Präsenzsitzung die Regelungen in § 13, 
soweit übertragbar, entsprechend. 
 

§ 15 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren 

 
(1) In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in denen eine notwendige Entscheidung weder in einer 
Präsenzsitzung noch in einer Sitzung in einem digitalen Format rechtzeitig herbeigeführt werden 
kann, ist eine Beschlussfassung im schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren möglich, wenn 
allen Mitgliedern und sonstigen Verfahrensbeteiligten zuvor alle entscheidungserheblichen 
Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt sind und keine beteiligte Person in einer der 
Eilbedürftigkeit angemessenen Frist widerspricht. 
 
(2) Zur Einleitung des Umlaufverfahrens übermittelt die bzw. der Vorsitzende den Mitgliedern und 
sonstigen Verfahrensbeteiligten eine den Anforderungen des § 6 Absatz 5 entsprechende Beschluss-
vorlage mit einem Antrag einschließlich Begründung und der für die Entscheidung erforderlichen 
Unterlagen per E-Mail unter Verwendung von E-Mail-Adressen der Hochschule oder mittels eines von 
der Hochschule vorgesehenen elektronischen Abstimmungssystems. Zugleich fordert er die stimm-
berechtigten Mitglieder auf, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der fünf Arbeitstage nicht unter-
schreiten soll, ihre Stimme abzugeben. Widerspricht ein stimmberechtigtes Mitglied der Beschluss-
fassung im Umlaufverfahren innerhalb der festgesetzten Frist, kommt ein Beschluss nicht zustande. 
Mit dem Widerspruch ist die Aufnahme der Angelegenheit auf die Tagesordnung der kommenden 
Sitzung beantragt. Die bzw. der Vorsitzende weist bei Übermittlung der Beschlussvorlage auf die 
Widerspruchsmöglichkeit hin. 
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(3) Für die Beschlussfassung im Umlaufverfahren gilt § 10, soweit übertragbar, und, sofern über den 
Gegenstand geheim abzustimmen ist, § 13 Absatz 4 entsprechend. 
 
(4) Nach Ablauf der Abstimmungsfrist stellt die bzw. der Vorsitzende das Ergebnis der Beschluss-
fassung fest und teilt es den Mitgliedern und sonstigen Verfahrensbeteiligten schriftlich oder 
elektronisch mit. Über die Beschlussfassung im Umlaufverfahren wird ein Protokoll erstellt, aus dem 
sich die Beteiligungen, das Abstimmungsverhältnis sowie das Ergebnis ergeben. Das Protokoll wird 
den Mitgliedern und sonstigen Verfahrensbeteiligten zu Beginn der nächsten Sitzung zur 
Genehmigung vorgelegt. 
 
(5) Für Wahlen im Umlaufverfahren, einschließlich geheimer Wahlen, gelten die Regelungen zur 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren entsprechend. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Allgemeine Geschäftsordnung tritt am Tag nach der Genehmigung durch die Rektorin in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Allgemeine Geschäftsordnung zum Verfahren der Kollegialorgane der Hoch-
schule Bremen vom 23. Oktober 2018 (Amtliche Mitteilungen 2/2019 Seite 16) außer Kraft. 
 
 
Genehmigt, Bremen, den 26. November 2020 

Die Rektorin der Hochschule Bremen 


